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ABCDE

Die NBest-SF-Kosten für Zuwendungen zur Projektför-
derung im Bereich der Strukturfonds EFRE enthalten 
Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im 
Sinne von § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwal-
tungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts 
für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 36 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung. Die Nebenbestimmungen sind als Bestandteil 
des Zuwendungsbescheides verbindlich, soweit dort nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-
derung auf Kostenbasis (ANBest-P-Kosten) finden keine 
Anwendung.

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwen-
dungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. 
Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwen-
den. Skonti, Rabatte und Preisnachlässe sind bei Abrech-
nung von den förderfähigen Ausgaben abzuziehen, soweit 
sie durch den Zuwendungsempfänger (Begünstigten) 
tatsächlich in Anspruch genommen wurden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-
genden Einnahmen/Erträge (zum Beispiel Zuwendungen, 
Leistungen Dritter und Nebenerträge) und der Eigenanteil 
des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für 
alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Kosten einzusetzen. Die Vorkalkulation ist hinsichtlich der 
Gesamtkosten als Höchstbetrag (Selbstkostenhöchstbe-
trag) verbindlich.

Innerhalb des Höchstbetrages sind Abweichungen über 
20 Prozent von den Ansätzen der Vorkalkulation nur zu-
lässig, wenn die Bewilligungsstelle vorher zugestimmt hat.

Bei mit standardisierten Einheitskosten, Pauschalfinanzie-
rungen oder Pauschalsätzen im Sinne der Artikel 67, 68 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geförderten Ansätzen 
wirken sich Abweichungen der hierfür tatsächlich  entstan-
denen Kosten nicht auf die Deckung anderer Ansätze aus.

1.3 Die Anforderung der Zuwendung richtet sich nach 
den im Bewilligungszeitraum anfallenden Kosten. Die 
Zuwendung wird unter Beachtung der Besonderheiten bei 
Abrechnung nach Selbstkosten nach Nummer 1.4 nur in-
soweit ausgezahlt, als zuwendungsfähige Kosten entstan-
den sind (Erstattungsprinzip). Soweit die Zuwendung als 
standardisierte Einheitskosten, Pauschalfinanzierung oder 
Pauschalsatz im Sinne der Artikel 67, 68 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 gewährt wird, sind im Zuwendungsbe-
scheid die Voraussetzungen genannt, die vor Auszahlung 
erfüllt sein müssen. 

Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurtei-
lung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 
Im Übrigen darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit 

1.

etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
den vorgesehenen eigenen Mitteln des Zuwendungsemp-
fängers in Anspruch genommen werden.

1.4 Für Zuwendungsempfänger, die nach den Leitsätzen 
für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten nach 
der Preisverordnung Nr. 30/53 (LSP) abrechnen (Num-
mer 5), wird die Zuwendung für Gemeinkosten auf der 
Grundlage der Vorkalkulation ausgezahlt; sofern die in 
den nachträglich einzureichenden Jahresabschlüssen 
enthaltenen Kosten geringer sind, sind diese die Grund-
lage. Die vorkalkulatorisch ermittelten Werte werden im 
Projektverlauf nach Abschluss des Geschäftsjahres durch 
die dem Projekt zugeschlüsselten Ist-Werte ersetzt. Im 
Rahmen der abschließenden Verwendungsnachweisprü-
fung werden die nachkalkulierten Werte anhand von Do-
kumenten aus der Finanzbuchhaltung beziehungsweise 
aus der Kostenstellen/ Kostenträgerrechnung stichpro-
benhaft geprüft. Die Stichprobe umfasst in der Regel ein 
vollständiges Geschäftsjahr, in welchem das Risiko der 
Unterschreitung der bei der Bewilligung anerkannten Vor-
kalkulation am höchsten ist beziehungsweise in welchem 
der höchste Betrag der abgerechneten Gemeinkosten zu 
verzeichnen ist.

Nachträgliche Ermäßigung der Kosten oder Änderung 
der Finanzierung 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in der Vorkal-
kulation veranschlagten Gesamtkosten für den Zuwen-
dungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten 
neue Deckungsmittel (zum Beispiel Investitionszulagen) 
hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung, bei Anteilfinan-
zierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers.

Vergabe von Aufträgen 
3.1 Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nur an fach-
kundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerb-
lichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen 
zu vergeben. Soweit möglich, sind dazu mindestens drei 
Angebote einzuholen, soweit die Fachrichtlinie nichts 
anderes bestimmt. Die Begründung der Entscheidung 
ist zu dokumentieren. Bei Auftragswerten bis 25.000 
Euro können als vergleichbare Angebote auch öffentlich 
zugängliche Preisinformationen (z.B. aus Katalogen, 
Flyern oder Internetangeboten) eingeholt werden. Die 
vorstehenden Sätze gelten nur, wenn die Zuwendung 
oder bei der Finanzierung durch mehrere Stellen der Ge-
samtbetrag der Zuwendung mehr als 50.000 Euro und der 
einzelne Auftragswert mehr als 410 Euro (ohne Umsatz-
steuer) beträgt. Sie gelten nicht für Dienstleistungen im 
Sinne § 1 Absatz 1 der Vergabeordnung für freiberufliche 
Leistungen (VOF).

2.

3.

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung auf Kostenbasis im Bereich 
der Strukturfonds EFRE (NBest-SF-Kosten)

Anlage 3 zu Nummer 4.3.2 EFRE/ESF-Rahmenrichtlinie
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3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers, auf-
grund von §§ 98 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen und der Vergabeverordnung, in der jeweils 
geltenden Fassung, die Abschnitte 2 ff. der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A (VOB/A) 
beziehungsweise Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen – Teil A (VOL/A) oder die Vergabeordnung für 
freiberufliche Leistungen (VOF) anzuwenden, oder andere 
Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt 
und sind einzuhalten.

Sofern der Zuwendungsempfänger verpflichtet ist, Veröf-
fentlichungen nach der VOB, der VOL und der VOF vorzu-
nehmen, sind diese nach den dort geltenden Regelungen 
durchzuführen.

Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten der Bewilli-
gungs- beziehungsweise Aufsichtsbehörden unterliegt die 
Vergabe öffentlicher Aufträge ab Erreichen der Schwellen-
werte (§ 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen) der Nachprüfung durch die Vergabekammer des 
Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen 
(§ 102 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen) sowie unterhalb der EU-Schwellenwerte der 
Nachprüfung nach Maßgabe von § 8 des Sächsischen 
Vergabegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich 
der Bewilligungsstelle anzuzeigen, wenn 

4.1 er nach Vorlage der Vorkalkulation weitere Zuwen-
dungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – 
gegebenenfalls weitere – Mittel von Dritten erhält,

4.2 sich gegenüber der Vorkalkulation eine Ermäßigung 
um mehr als 7,5 Prozent der Gesamtkosten oder um mehr 
als 10 000 Euro oder sich eine Änderung der Finanzie-
rung um mehr als 10 000 Euro ergibt,

4.3 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilli-
gung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern 
oder wegfallen,

4.4 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht 
oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

4.5 Sonderbetriebsmittel vor Beendigung des Vorhabens 
nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwen-
det oder nicht mehr benötigt werden, 

4.6 sich nach Vorlage des Verwendungsnachweises noch 
Kostengutschriften/Erträge ergeben oder wenn er noch 
weitere Deckungsmittel im Sinne der Nummer 1.2 erhält,

4.7 ein Insolvenzverfahren gegen ihn (durch einen Gläubi-
ger oder ihn selbst) beantragt wird,

4.8 sich Angaben zum Zuwendungsempfänger (Anschrift, 
Unternehmens- beziehungsweise Gesellschafterstruktur, 
Rechtsform) ändern.

4.

Abrechnung nach Selbstkosten

5.1 Soweit im Zuwendungsbescheid auf Antrag des Zu-
wendungsempfängers die Abrechnung nach Selbstkosten 
zugelassen ist, dürfen nach Maßgabe des Zuwendungs-
bescheides und dieser Nebenbestimmungen nur die 
durch das Vorhaben verursachten, angemessenen und 
nachzuweisenden Selbstkosten verrechnet werden, die 
bei wirtschaftlicher Betriebsführung im Bewilligungszeit-
raum entstanden sind. Übersteigen die tatsächlichen 
Selbstkosten des Vorhabens den Selbstkostenhöchstbe-
trag, so hat der Zuwendungsempfänger den Mehrbedarf 
selbst zu tragen.

5.2 Die Selbstkosten sind nach den Leitsätzen für die 
Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten – LSP – (An-
lage zur Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öf-
fentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 [BAnz. 1953 
Nr. 244], die zuletzt durch Artikel 70 des Gesetztes vom 8. 
Dezember 2010 [BGBl, I S. 1864] geändert worden ist), in 
der jeweils geltenden Fassung, zu ermitteln. Die Gemein-
kosten sind anhand der Kosten- und Leistungsrechnung 
nachzuweisen. Zuwendungsfähig sind ausschließlich 
tatsächlich entstandene Kosten, die dem Vorhaben über 
geeignete Umlageschlüssel verur-sachungsgerecht zuge-
ordnet werden können.

5.3 Nicht zuwendungsfähig sind:
a) die Vertriebskosten einschließlich Werbekosten,
b) die Gewerbeertragsteuer,
c) die Kosten der freien Forschung und Entwicklung 

(Nummern 27 und 28 LSP),
d) die Kosten für Einzelwagnisse (Nummern 47 bis 50 

LSP),
e) der kalkulatorische Unternehmerlohn nach Nummer 22 

LSP, die kalkulatorischen Kosten nach Nummern 37 
bis 50 LSP und der kalkulatorische Gewinn nach Num-
mern 51 und 52 LSP,

f) der Zinsanteil in den Zuführungen zu den Pensions-
rückstellungen,

g) die Abschreibungen auf Sachanlagen, die nicht im Be-
willigungszeitraum für das Projekt vorhabenspezifisch 
angeschafft werden,

h) die Kosten für Sonderbetriebsmittel (Nummer 14 LSP) 
mit Ausnahme der Personal- und Materialkosten zur 
Konstruktion von Entwicklungsgegenständen,

i) die Reisekosten innerhalb der Gemeinkosten.

5.4 Werden für Teilleistungen anstelle von Selbstkosten 
Preise für marktgängige Leistungen (ohne Umsatzsteu-
er) zu Grunde gelegt, sind diese um 10 Prozent für nicht 
zuwendungsfähige Kosten (Nummer 5.3) zu kürzen. Die 
Teilleistungen sind in der Nachkalkulation (siehe Nummer 
7.4) gesondert auszuweisen.

5.5 Entwicklungsgegenstände (Versuchsmuster, Proto-
typen und dergleichen), die im Rahmen des Vorhabens 
hergestellt werden, sind entsprechend den Vorgaben des 
Zuwendungsbescheides für die weitere Nutzung oder For-
schung vom Zuwendungsempfänger zu verwenden.

5.
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Vereinfachte Abrechnung

Der Zuwendungsempfänger rechnet, soweit im Zuwen-
dungsbescheid eine vereinfachte Abrechnung vorgesehen 
ist, die zuwendungsfähigen Kosten nach folgenden Rege-
lungen ab:

6.1 Zuwendungsfähig sind folgende Einzelkosten:
a) Materialkosten,
b) Kosten für Fremdleistungen,
c) Personalkosten, ermittelt aus den monatlichen lohn-

steuerpflichtigen Bruttolöhnen und -gehältern (ohne 
umsatz- oder gewinnabhängige sowie andere üblicher-
weise nicht monatlich gezahlte Lohn- und Gehaltsbe-
standteile);  bei ohne feste Entlohnung tätigen Unter-
nehmern kann das nachweisbar entnommene Gehalt, 
maximal in Höhe des Gehaltes eines Mitarbeiters mit 
vergleichbarer Qualifikation berücksichtigt werden; der 
Stundensatz ergibt sich aus der Division der genann-
ten Löhne/Gehälter durch die tatsächlich geleisteten 
Gesamtstunden, mindestens jedoch durch die tarif-
vertraglich oder - bei fehlendem Tarifvertrag - arbeits-
vertraglich festgelegte Arbeitszeit,

d) Abschreibungen von den Anschaffungspreisen oder 
Herstellkosten auf vorhabensspezifische Anlagen,

e) Kosten für den Erwerb immaterieller Wirtschaftsgüter,
f) weitere Kosten gemäß Zuwendungsbescheid nach 

Maßgabe der Fachrichtlinie.

Nur die durch das Vorhaben verursachten, angemes-
senen und nachzuweisenden Kosten nach Nummer 
6.1.Buchstabe a - f, die bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-
rung im Bewilligungszeitraum entstanden sind, dürfen 
nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides und dieser 
Nebenbestimmungen verrechnet werden, soweit sie nicht 
direkt mit Zahlungsnachweis oder im Wege  standar-
disierter Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen oder 
Pauschalsätze im Sinne der Artikel 67, 68 der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 abgerechnet werden. Übersteigen die 
tatsächlichen Kosten des Vorhabens die im Zuwendungs-
bescheid zugrunde gelegten förderfähigen Kosten, so hat 
der Zuwendungsempfänger den Mehrbedarf selbst zu 
tragen.

6.2 Die übrigen durch das Vorhaben verursachten  Kosten 
werden durch einen im Zuwendungsbescheid auf Grund-
lage der Fachrichtlinie und den Bestimmungen gemäß Ar-
tikel 67 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten 
Pauschalsatz abgegolten. 

6.3 Als Personalkosten dürfen nur die direkt für das 
Vorhaben geleisteten und durch Zeitaufschreibungen 
erfassten Stunden (produktive Stunden) abgerechnet 
werden. Bei der Stundensatzermittlung ist auf Basis der 
Annahme einer 40-Stunden-Woche von 1720 produktiven 
Jahresarbeitsstunden auszugehen. Das unter Beachtung 
von Nummer 6.1. Buchstabe c ermittelte Jahresgehalt ist 
durch diese Anzahl zu teilen, um den zulässigen Stunden-
satz zu ermitteln. Bei nicht in Vollzeit Beschäftigten (unter 
40-Stunden-Woche) sind die produktiven Jahresarbeits-
stunden entsprechend anteilig zu errechnen.

6.  Nachweis der Verwendung

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von 
sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, 
spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewil-
ligungszeitraum folgenden Monats, der Bewilligungsstelle 
nachzuweisen (Verwendungsnachweis). 

7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sach-
bericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwen-
dung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustel-
len. Für standardisierte Einheitskosten, Pauschalfinanzie-
rungen und Pauschalsätze ergibt sich Weiteres aus dem 
Zuwendungsbescheid nach Maßgabe der Fachrichtlinie.

7.4 Der zahlenmäßige Nachweis besteht aus einer Nach-
kalkulation der Kosten entsprechend Nummer 5 oder 
Nummer 6.1 und einem Nachweis über die Finanzierung 
des Vorhabens. Die Nachkalkulation ist in derselben Form 
wie die Vorkalkulation zu gliedern. Im Falle einer verein-
fachten Abrechnung nach Nummer 6 ist eine Übersicht 
über die abgerechneten Personalkosten entsprechend 
Nummer 6.1. Buchstabe c mit den Stundennachweisen 
(Nummer 6.3) beizufügen. Für Kosten nach Nummer 6.1. 
Buchstabe.b, e und f sind entsprechende Nachweise vor-
zulegen.

Für standardisierte Einheitskosten, Pauschalfinanzie-
rungen und Pauschalsätze im Sinne von Artikel 67 Absatz 
1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/ 2013 erfasst der zahlen-
mäßige Nachweis nur die Finanzierung des Vorhabens. 

7.5 Der Zuwendungsempfänger hat die Finanzierung des 
Vorhabens nachzuweisen. Dabei sind aufgegliedert anzu-
geben
a) die Eigenbeteiligung des Zuwendungsempfängers,
b) die Zuwendung der Bewilligungsstelle, andere Zuwen-

dungen und sonstige Finanzierungsbeiträge aus öffent-
lichen und privaten Mitteln,

c) sonstige Einnahmen/Erträge, die mit dem Vorhaben im 
Zusammenhang stehen,

d) unentgeltliche Sach- und Dienstleistungen Dritter. 

Abweichungen gegenüber der im Zuwendungsantrag dar-
gelegten Finanzierung sind darzustellen.

7.6 Der Zuwendungsempfänger hat Belege (Rechnungs-
unterlagen, Einnahmen- und Ausgabenbelege, Konto-
auszüge sowie - soweit nach Nummer 3 erforderlich - die 
Verträge und Unterlagen über die Vergabe) auf Verlangen 
der Bewilligungsstelle vorzulegen. Bei Arbeitsverträgen  
genügt die Vorlage einer Kopie, die vom Zuwendungs-
empfänger gesondert abgezeichnet ist. Gleiches gilt für 
Buchhaltungsunterlagen des Zuwendungsempfängers 
(Eigenbelege zum Beispiel Summen- und Saldenlisten, 
Überleitungsrechnungen etc.).

Satz 1 gilt nicht für Ausgabebelege im Falle von standar-
disierten Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen und 
Pauschalsätzen im Sinne von Artikel 67 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1303/ 2013.

7.
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Belege nach Nummer 7.6 Satz 1 beziehungsweise Num-
mer 9.1 sind als Originalbelege vorzulegen. Einem Ori-
ginalbeleg gleichgestellt sind Belege, deren Echtheit der 
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet 
werden. Die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit 
des Inhalts als gewährleistet :
a) bei Belegen in Papierform und bei elektronischen Bele-

gen durch ein innerbetriebliches Kontrollverfahren (§ 14 
Absatz 1 Satz 5 und 6 des Umsatzsteuergesetzes) 
oder

b) bei elektronischen Belegen auch durch eine qualifi-
zierte elektronische Signatur oder eine elektronische 
Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signa-
turgesetz in der jeweils geltenden Fassung,

c) bei elektronischen Belegen auch durch einen elek-
tronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der 
Empfehlung 94/820/EG, wenn in der Vereinbarung 
über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren 
vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die 
Unversehrtheit der Daten gewährleisten oder

d) bei der Reproduktion von Belegen/elektronischen 
Belegen auf Bild- oder Datenträger, wenn deren Auf- 
nahme- und Wiedergabeverfahren den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssys- 
teme (GoBS) beziehungsweise den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektro-
nischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) oder 
einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelas-
senen Regelung entsprechen.

Die erneute Prüfung der Originalbelege beziehungsweise 
der gleichgestellten Belege (Belege) im Rahmen der Ver-
wendungsnachweisprüfung kann entfallen, soweit die Be-
lege bereits im Rahmen der Auszahlung geprüft wurden.

7.7 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen 
Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege 
insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Rech-
nungs- und Zahlungsdatum, den Zahlungsbeweis und bei 
Gegenständen den Verwendungszweck. Alle Belege und 
Verträge sowie alle sonstigen mit der Förderung zusam-
menhängenden Unterlagen sind mit der EFRE-Nummer 
zu kennzeichnen. Das gilt entsprechend für den Nachweis 
von Eigenleistungen. Im Verwendungsnachweis ist vom 
Zuwendungsempfänger zu bestätigen, dass die Ausgaben 
notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfah-
ren worden ist, die Angaben mit den Büchern und gege-
benenfalls den Belegen übereinstimmen und die Echtheit 
der Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts der Belege 
gewährleistet ist.

7.8. Der Zuwendungsempfänger hat die Rechnungsun-
terlagen und die in Nummer 7.3 Satz 2, Nummer 7.4 und 
7.6 genannten Nachweise und Verträge sowie alle sonst 
mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen 
(vergleiche Nummer 9.1 Satz 1) mindestens bis zum 31. 
Dezember des sechsten Jahres, das auf das Jahr folgt, in 
dem die letzte Auszahlung an den Zuwendungsempfänger 
erfolgte, aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrecht-
lichen, den nachfolgenden oder anderen Vorschriften oder 
aufgrund der Zweckbindungsfrist eine längere Aufbewah-
rungsfrist bestimmt ist.

Erfolgt die Zuwendung auf der Grundlage der Verordnung 
(EU) Nr. 1407/2013, dauert die Aufbewahrungsfrist bis 
zum 31. Dezember des zehnten Jahres, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt, zu dem die Beihilfe gewährt wurde. Dies 
ist der Tag, an dem der Zuwendungsbescheid dem Zu-
wendungsempfänger zugeht.

Erfolgt die Zuwendung auf der Grundlage der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014, dauert die Aufbewahrungsfrist bis zum 
31. Dezember des zehnten Jahres, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die Beihilfe gewährt wurde.

Zur Aufbewahrung können auch Bild- und Datenträger 
verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabever-
fahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allge-
mein zugelassenen Regelung entsprechen.

7.9 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die 
von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu er-
bringenden Zwischen- und Verwendungsnachweise dem 
Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nummer 7.1 
beizufügen.

7.10 Erbringt der Zuwendungsempfänger den Verwen-
dungsnachweis nicht auf der Grundlage eines geordneten 
Rechnungswesens im Sinne der Nummer 2 LSP, so wird 
die Zuwendung nachträglich nach den von dem Zuwen-
dungsempfänger nachzuweisenden zuwendungsfähigen 
Ausgaben bemessen, soweit sie dem Bewilligungszeit-
raum und dem Vorhaben als wirtschaftlich angemessen 
zuzurechnen sind. Für zu viel erhaltene Beträge findet 
Nummer 2 sinngemäß Anwendung.

Informations- und Kommunikationspflichten
8.1 Bei allen Informations- und Kommunikationsmaß-

nahmen des Zuwendungsempfängers wird auf die 
Unterstützung des Vorhabens aus den Fonds wie folgt 
hingewiesen:

a) durch die Verwendung des EU-Emblems und eines 
entsprechenden Hinweises auf die Union;

b) durch einen Hinweis auf den Fonds oder die Fonds, 
aus dem beziehungsweise aus denen das Vorhaben 
unterstützt wird.

Emblem und Hinweis sind gemäß nachfolgenden Abbil-
dungen gestaltet.

Gestaltungsvorlagen für EFRE-geförderte Vorhaben:

EU-EFRE-Logokombination im Querformat
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EU-EFRE-Logokombination im Hochformat

8.2 Bei der Darstellung des EU-Emblems und des Hin-
weises auf die Fonds, aus denen das Vorhaben unter-
stützt wird, sind folgende technische Merkmale einzuhal-
ten:

a) Das EU-Emblem wird stets deutlich sichtbar und so 
platziert, dass es auffällt. Die Platzierung und Größe ste-
hen im Verhältnis zur Größe des betreffenden Materials 
oder Dokuments.

b) Werden zusätzlich zu dem EU-Emblem weitere Logos 
dargestellt, ist das EU-Emblem mindestens genauso hoch 
beziehungsweise breit wie das größte der anderen Logos.

c) Auf Websites wird das EU-Emblem beziehungsweise 
die bereitgestellte Gestaltungsvorlage (Nummer 8.8) in 
Farbe dargestellt. In allen anderen Medien erfolgt die Dar-
stellung - sofern möglich - ebenfalls in Farbe; eine einfar-
bige Reproduktion ist nur in begründeten Fällen zulässig. 

d) Auf Websites erscheinen das EU-Emblem, der Hin-
weis auf den betreffenden Fonds und der Hinweis auf die 
Union direkt nach dem Aufrufen der Website innerhalb 
des Sichtfensters eines digitalen Geräts, sodass der Nut-
zer die Darstellung im Ganzen auf dem Bildschirm erfas-
sen kann.

8.3 Während der Durchführung eines Vorhabens infor-
miert der Zuwendungsempfänger die Öffentlichkeit über 
die Unterstützung aus den Fonds wie folgt:

a) Existiert eine Website des Zuwendungsempfängers, 
wird auf dieser eine kurze Beschreibung des Vorhabens 
eingestellt, die im Verhältnis zu dem Umfang der Unter-
stützung steht und in der auf die Ziele und Ergebnisse 
eingegangen und die finanzielle Unterstützung durch die 
Union hervorgehoben wird;

b) es wird für Vorhaben, die nicht unter die Nummern 8.5 
und 8.6 fallen, wenigstens ein Plakat (Mindestgröße DIN 
A3) mit Informationen zum Vorhaben, mit dem auf die 
finanzielle Unterstützung durch die Union hingewiesen 
wird, an einer gut sichtbaren Stelle, etwa im Eingangsbe-
reich eines Gebäudes, angebracht.

8.4 Der Zuwendungsempfänger stellt sicher, dass die Teil-
nehmer eines ESF-Vorhabens über diese Finanzierung 
unterrichtet werden. Die gilt entsprechend für EFRE-Vor-
haben, wenn sie Teilnehmer haben.

Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung eines 
Vorhabens beziehen und für die Öffentlichkeit oder für 
Teilnehmer verwendet werden, einschließlich der diesbe-
züglichen Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, 
enthalten einen Hinweis darauf, aus welchem Fonds das 
Vorhaben unterstützt wurde.

8.5 Während der Durchführung eines aus dem EFRE 
unterstützten Vorhabens, mit dem Infrastruktur- oder Bau-
vorhaben finanziert werden, bei denen die öffentliche Un-
terstützung des Vorhabens insgesamt mehr als 500.000 
Euro beträgt, bringt der Zuwendungsempfänger an einer 
gut sichtbaren Stelle vorübergehend ein Schild an, das 
den Vorgaben der Nummer 8.7 entspricht.

8.6 Spätestens drei Monate nach Abschluss des Vorha-
bens bringt der Zuwendungsempfänger an einer gut sicht-
baren Stelle für jedes Vorhaben, das den nachstehenden 
Kriterien entspricht, auf Dauer eine Tafel oder ein Schild 
an, das den Vorgaben der Nummer 8.7 entspricht:
a) die öffentliche Unterstützung des Vorhabens beträgt 
insgesamt mehr als 500.000 Euro und
b) es wird bei dem Vorhaben ein materieller Gegenstand 
angekauft oder es werden dabei Infrastruktur- oder Bau-
vorhaben finanziert.

8.7 Schild beziehungsweise Tafel nach den Nummern 8.5 
und 8.6 informieren über die Bezeichnung und das Haupt-
ziel des Vorhabens. Für die Gestaltung des Schildes be-
ziehungsweise der Tafel gilt Nummer 8.1.

Die nach Satz 1 und 2 erforderlichen Elemente müs-
sen mindestens 25 Prozent der Fläche des gesamten 
Schildes beziehungsweise der gesamten Tafel einneh-
men. Zugleich müssen die Elemente bei einem vorüber-
gehenden Schild im Sinne der Nummer 8.5 eine Fläche 
von DIN A1 abdecken. Bei einer dauerhaften Tafel nach 
Nummer 8.6 umfasst diese Fläche zugleich mindestens 
die Größe DIN A3.

8.8 Zur Erfüllung der Anforderungen sind unter www.
strukturfonds.sachsen.de Gestaltungsvorlagen zum Her-
unterladen bereitgestellt. Für Bewilligungen durch die 
Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB) können 
diese Vorlagen auch auf der Internetseite der SAB her-
untergeladen werden.

Prüfung der Verwendung 
9.1 Die Bewilligungsstelle (einschließlich der für sie zu-
ständigen Vorprüfungsstelle) ist berechtigt, 
a) Bücher, Belege, sonstige Geschäftsunterlagen und Do-

kumente,
– die dem Nachweis der tatsächlichen Durchführung 

des Vorhabens dienen (zum Beispiel Tätigkeitsnach-
weise, Anwesenheitsnachweise, Stundennachweise),

– die dem Nachweis der tatsächlichen Verausgabung 
dienen beziehungsweise bei standardisierten Ein-
heitskosten, Pauschalfinanzierungen und Pauschal-
sätzen, die dem im Zuwendungsbescheid festge-
legten Nachweis dienen (Nummer 7.3 Satz 2),

 anzufordern sowie
b) die Verwendung der Zuwendung und bei elektronischer 

Belegführung die entsprechenden DV-Systeme und 
Dokumentationen durch örtliche Erhebungen zu prüfen 
oder durch Beauftragte prüfen zu lassen.

9.
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Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unter-
lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen. In den Fällen der Nummer 7.9 sind diese Rechte 
der Bewilligungsstelle auch dem Dritten gegenüber aus-
zubedingen.

9.2 Der Rechnungshof ist berechtigt, bei dem Zuwen-
dungsempfänger beziehungsweise dem Endbegünstigten 
zu prüfen (§ 91 der Sächsischen Haushaltsordnung).

9.3 Ergänzend zu Nummer 9.2 sind folgende Stellen 
sowie von diesen Stellen beauftragte Dritte berechtigt, 
Vorhaben, die aus dem EFRE mitfinanziert werden, zu 
prüfen:
a) die Europäische Kommission, der Europäische Rech-

nungshof und das Europäische Amt für Betrugsbe-
kämpfung (OLAF),

b) die Bundesbehörden einschließlich des Bundesrech-
nungshofs, soweit eine Mitfinanzierung aus Bundesmit-
teln erfolgt,

c) das für die jeweilige Fachrichtlinie zuständige Staatsmi-
nisterium,

d) die Prüfbehörde, die Bescheinigungsbehörde und die 
Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 123 ff. der Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013.

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
10.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwen-
dungsbescheid nach §§ 48 ff. des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes oder anderen Rechtsvorschriften zurückgenom-
men oder widerrufen oder sonst unwirksam wird.

10.2 Nummer 10.1 gilt insbesondere, wenn
a) eine auflösende Bedingung eingetreten ist (zum Bei-

spiel nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung nach Nummer 2),

b) die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erwirkt worden ist,

c) die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgese-
henen Zweck verwendet worden ist,

d) ein Verstoß gegen die in Nummern 3.1 und 3.2 ge-
nannten Vergabebestimmungen vorliegt. 

10.

10.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann 
auch in Betracht kommen, soweit der Zuwendungsemp-
fänger
a) die Zuwendung nicht alsbald (vergleiche Nummer 1.3 

Satz 3) nach der Auszahlung für fällige Zahlungen ver-
wendet oder

b) Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer festgesetz-
ten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen 
Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nach-
kommt. Dies gilt auch dann, wenn ein Verfahren nach 
der Insolvenzordnung beantragt oder eröffnet wird oder 
die Bewilligungsstelle sich den Widerruf im Zuwen-
dungsbescheid ausdrücklich vorbehalten hat.

10.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in der jeweils gel-
tenden Fassung, jährlich zu verzinsen.

10.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald (vergleiche 
Nummer 1.3 Satz 3 und Nummer 10.3.a), nach der Aus-
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenom-
men oder widerrufen, so werden regelmäßig für die Zeit 
von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Ver-
wendung ebenfalls Zinsen nach Maßgabe des § 49a Ab-
satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, in der 
jeweils geltenden Fassung, jährlich verlangt.
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